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1. Fristen zur Abgabe der Steuererklärungen 
für 2017

Im vergangenen Jahr ist das Gesetz zur Modernisie-
rung des Besteuerungsverfahrens in Kraft getreten. 
Insoweit wurden auch Änderungen hinsichtlich der 
Steuererklärungsfristen und möglicher Maßnahmen 
der Finanzverwaltung für den Fall, dass diese Fristen 
nicht eingehalten werden, eingeführt. Allerdings gelten 
diese Neuregelungen erstmals für den Besteuerungs-
zeitraum 2018. Für den Besteuerungszeitraum 2017 
gelten dagegen die bisherigen Regelungen weiter.

Grundsätzlich sind daher für den Veranlagungszeit-
raum 2017 die Einkommensteuererklärung und die 
betrieblichen Steuererklärungen, wie insbesondere 
die Umsatzsteuer-, die Körperschaftsteuer-, die Ge-
werbesteuer- und die Gewinnfeststellungserklärung 
für eine Personengesellschaft bzw. eines Einzelunter-
nehmens bis zum 31.5.2018 abzugeben.

§§ Hinweis I:
Die betrieblichen Steuer- und die Einkommensteuerer-
klärungen, in denen auch Einkünfte aus Gewerbebetrieb, 
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit oder aus Land- und 
Forstwirtschaft erklärt werden, sind – wie bereits für die 
Vorjahre – zwingend in elektronischer Form an die Finanz-
verwaltung zu übermitteln.

§§ Hinweis II:
Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die Regelung nicht 
mehr besteht, mittels Einnahmen-Überschussrechnung – 
also insbesondere bei Freiberuflern und kleinen Gewer-
betreibenden – bei Betriebseinnahmen von weniger als 
17 500 € der Steuererklärung anstelle der amtlichen Anlage 
EÜR eine formlose Gewinnermittlung beizufügen. Auf An-
trag kann das Finanzamt in Härtefällen auf die Übermitt-
lung der standardisierten Einnahmen-Überschussrechnung 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Daten-
fernübertragung verzichten. Für die Einnahmen-Über-
schussrechnung sind in diesen Fällen der Vordruck Anlage 
EÜR und die Anlage AVEÜR ggf. mit weiteren Anlagen zu 
verwenden. Dies dürfte allerdings selten der Fall sein.

Nach dem gleichlautenden Erlass der obersten Fi-
nanzbehörden der Länder vom 2.1.2018 wird – sofern 
die genannten Steuererklärungen durch einen steu-
erlichen Berater angefertigt werden – generell eine 
Fristverlängerung bis zum 31.12.2018 gewährt. 

Allerdings behalten es sich Finanzämter vor, insbe-
sondere dann die Steuererklärungen bereits früher 
anzufordern, wenn

 » für den vorangegangenen Veranlagungszeitraum 
die erforderlichen Erklärungen verspätet oder 
nicht abgegeben wurden,

 » für den vorangegangenen Veranlagungszeitraum 
kurz vor Abgabe der Erklärung bzw. vor dem 
Ende der Karenzzeit von 15 Monaten für die Voll-
verzinsung von Steuernachzahlungen bzw. -er-
stattungen nachträgliche Vorauszahlungen fest-
gesetzt wurden,

 » sich aus der Veranlagung für den vorangegange-
nen Veranlagungszeitraum eine hohe Abschluss-
zahlung ergeben hat,

 » hohe Abschlusszahlungen erwartet werden,

 » für Beteiligte an Gesellschaften und Gemein-
schaften Verluste festzustellen sind oder

 » die Arbeitslage der Finanzämter es erfordert.

§§ Hinweis:
Dies verdeutlicht, dass die für die Erstellung der Steuer-
erklärung notwendigen Unterlagen gleichwohl rechtzeitig 
zusammengetragen werden müssen. Insbesondere dann, 
wenn Steuererstattungen zu erwarten sind, sollten die Er-
klärungen im eigenen Interesse möglichst frühzeitig vorbe-
reitet werden.

2. Kindergeldantrag ab 2018 nur noch 6 Mo-
nate rückwirkend möglich

Die Festsetzungsfrist für Kindergeldfestsetzungen 
betrug bislang vier Jahre. Damit kann Kindergeld 
nach bisheriger Rechtslage vier Jahre rückwirkend 
festgesetzt und auch ausgezahlt werden. Mit Wir-
kung zum 1.1.2018 wurde nun gesetzlich festgelegt, 
dass Kindergeld nur noch rückwirkend für die letzten 
sechs Monate vor Beginn des Monats gezahlt wird, 
in dem der Antrag auf Kindergeld eingegangen ist.

§§ Handlungsempfehlung:
Bei Änderungen der Verhältnisse sollte stets zeitnah ein An-
trag auf Gewährung von Kindergeld gestellt werden.
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§§ Hinweis:
Zum 1.1.2018 werden die Kindergeldsätze um jeweils 2 € 
je Kind angehoben. Für die ersten beiden Kinder steigt das 
Kindergeld von bisher 192 € auf 194 €. Für das dritte Kind 
von 198 € auf 200 € und ab dem vierten Kind von 223 € auf 
225 €.

3. Lohnsteuerliche Behandlung von unent-
geltlichen oder verbilligten Mahlzeiten für 
Arbeitnehmer ab Kalenderjahr 2018

Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder ver-
billigt an die Arbeitnehmer abgegeben werden, sind 
mit dem anteiligen amtlichen Sachbezugswert nach 
der Sozialversicherungsentgeltverordnung zu bewer-
ten. Dies gilt seit dem 1.1.2014 auch für Mahlzeiten, 
die dem Arbeitnehmer während einer beruflich veran-
lassten Auswärtstätigkeit im Inland oder im Rahmen 
einer doppelten Haushaltsführung vom Arbeitgeber 
oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten zur 
Verfügung gestellt werden, wenn der Preis der Mahl-
zeit 60 € (brutto) nicht übersteigt.

Die Sachbezugswerte für Mahlzeiten, die ab dem 
Kalenderjahr 2018 gewährt werden, betragen:

 » für ein Mittag- oder Abendessen 3,23 € (2017: 
3,17 €) und

 » für ein Frühstück 1,73 € (2017: 1,70 €).

§§ Handlungsempfehlung:
Bei Reisekostenabrechnungen bzw. Abrechnungen über 
Verpflegungsleistungen ab dem 1.1.2018 sind die neuen 
Sätze zu berücksichtigen.

§§ Hinweis:
Mahlzeiten mit einem Preis von über 60 € dürfen nicht mit 
dem amtlichen Sachbezugswert bewertet werden, son-
dern sind mit dem tatsächlichen Preis als Arbeitslohn an-
zusetzen. Bei einer solchen Mahlzeit unterstellt die Finanz-
verwaltung, dass es sich um ein „Belohnungsessen“ und 
nicht um eine „übliche“ Beköstigung handelt. Sie sind stets 
als Arbeitslohn zu erfassen, unabhängig davon, ob der Ar-
beitnehmer für die betreffende Auswärtstätigkeit eine Ver-
pflegungspauschale als Werbungskosten geltend machen 
kann oder nicht.
Gestellt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer anlässlich 
einer Auswärtstätigkeit eine übliche Mahlzeit, unterbleibt 
seit 2014 der Ansatz als Arbeitslohn (Sachbezugswert), 
wenn dem Arbeitnehmer für die betreffende Auswärtstä-
tigkeit dem Grunde nach eine Verpflegungspauschale als 
Werbungskosten zustehen würde. Ob und in welcher Höhe 
tatsächlich eine Verpflegungspauschale als Werbungs-
kosten angesetzt werden kann, ist dabei unbeachtlich.

4. Firmenwagen: Lohnsteuerliche Behand-
lung vom Arbeitnehmer selbst getragener 
Aufwendungen

Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom 
21.9.2017 (Aktenzeichen IV C 5 – S 2334/11/10004-
02) mitgeteilt, dass die geänderte Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs zur lohnsteuerlichen Be-

handlung vom Arbeitnehmer selbst getragener Auf-
wendungen bei der Überlassung eines betrieblichen 
Kraftfahrzeugs (Kfz) allgemein anzuwenden ist. 

Im Kern hatte der Bundefinanzhof Folgendes ent-
schieden

 » Mit Urteilen vom 30.11.2016 (Aktenzeichen VI R 
49/14 und VI R 2/15) stellte der Bundesfinanzhof 
klar, dass ein vom Arbeitnehmer an den 
Arbeitgeber gezahltes Nutzungsentgelt den vom 
Arbeitnehmer zu versteuernden Nutzungswert 
auf der Einnahmenseite mindert und ein den 
Nutzungswert übersteigender Betrag weder zu 
negativem Arbeitslohn noch zu Werbungskosten 
führt.

 » Zudem hat der Bundesfinanzhof seine früher ver-
tretene Rechtsprechung geändert und vertritt nun 
die Auffassung, dass im Rahmen der privaten 
Nutzung vom Arbeitnehmer selbst getragene (lau-
fende) individuelle Kfz-Kosten (z.B. Treibstoffkos-
ten) bei der pauschalen Nutzungswertmethode 
(1 %-Regelung, 0,03 %-Regelung) den Nutzungs-
wert auf der Einnahmenseite mindern. Dies setzt 
voraus, dass der Arbeitnehmer den geltend ge-
machten Aufwand im Einzelnen umfassend dar-
legt und belastbar nachweist.

Die Finanzverwaltung führt hierzu aus, dass bei Zu-
zahlung des Arbeitnehmers für eine außerdienstliche 
Nutzung eines betrieblichen Kfz, insbesondere bei 
Nutzung zu privaten Fahrten, Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte und Heimfahrten im 
Rahmen einer doppelten Haushaltsführung, das Nut-
zungsentgelt den Nutzungswert mindert. Ein Nut-
zungsentgelt in diesem Sinne ist wie folgt auf Grund 
arbeitsvertraglich oder auf Grund einer anderen ar-
beits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage abzu-
grenzen als:

 » vereinbarter nutzungsunabhängiger pauschaler 
Betrag (z.B. Monatspauschale), 

 » vereinbarter an den gefahrenen Kilometern aus-
gerichteter Betrag (z.B. Kilometerpauschale),

 » vom Arbeitnehmer übernommener Leasingrate

und zusätzlich bei der pauschalen Nutzungswertme-
thode (1 %-Regelung und 0,03 %-Regelung)

 » vereinbarte vollständige oder teilweise Übernah-
me einzelner Kfz-Kosten durch den Arbeitnehmer. 
Dies gilt auch für einzelne Kfz-Kosten, die zu-
nächst vom Arbeitgeber verauslagt und anschlie-
ßend dem Arbeitnehmer weiterbelastet werden 
oder, wenn der Arbeitnehmer zunächst pauschale 
Abschlagszahlungen leistet, die zu einem späte-
ren Zeitpunkt nach den tatsächlich entstandenen 
Kfz-Kosten abgerechnet werden.

Letztere, vom Arbeitnehmer selbst getragene 
Kfz-Kosten sind Kosten, die zu den Gesamtkosten 
des Kfz gehören wie z.B. Treibstoffkosten, Wartungs- 
und Reparaturkosten, Kfz-Steuer, Beiträge für Halter-
haftpflicht- und Fahrzeugversicherungen, Garagen-/
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zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sehr groß 
oder der Firmenwagen im Anlagevermögen vollständig ab-
geschrieben ist. Zur Anwendung der sog. Kostendecke-
lung sind nachweisbare Gesamtkosten erforderlich. Sinn-
voll ist es daher, für die Verbuchung der Fahrzeugkosten 
ein separates Konto bzw. eine Kostenstelle für das jeweilige 
Fahrzeug anzulegen. 

§§ Hinweis:

Die Kostendeckelung kann auch im Rahmen der Einkom-
mensteuer-Veranlagung genutzt werden. Dazu hat der Ar-
beitgeber dem Arbeitnehmer die Gesamtkosten des Fahr-
zeugs zur Verfügung zu stellen.

5. Pauschbeträge für unentgeltliche Wertab-
gaben (Sachentnahmen)

Entnimmt der Stpfl. aus dem Unternehmen Waren 
für seinen privaten Verbrauch, so ist diese Ent-
nahme bei der Gewinnermittlung gewinnerhöhend zu 
berücksichtigen. Ebenfalls sind die Entnahmen der 
Umsatzsteuer zu unterwerfen, da beim zuvor erfolg-
ten Warenbezug auch Vorsteuern geltend gemacht 
wurden. Für bestimmte Einzelhandelsgeschäfte 
und Gaststätten hat die Finanzverwaltung Pau-
schalbeträge festgesetzt, welche vom Stpfl. ange-
setzt werden können, so dass Einzelaufzeichnungen 
entbehrlich werden. Diese Pauschalsätze beruhen 
auf Erfahrungswerten und bieten dem Stpfl. die Mög-
lichkeit, die Warenentnahmen monatlich pauschal zu 
verbuchen. Im Einzelnen sind folgende Besonderhei-
ten zu beachten:

 » Der Ansatz von Pauschalwerten dient der Verein-
fachung und lässt keine Zu- und Abschläge we-
gen individueller persönlicher Ess- oder Trink-
gewohnheiten zu. Auch Krankheit oder Urlaub 
rechtfertigen keine Änderungen der Pauschbeträ-
ge.

 » Die Pauschbeträge sind Jahreswerte für eine Per-
son. Für Kinder bis zum vollendeten 2. Lebens-
jahr entfällt der Ansatz eines Pauschbetrags. Bis 
zum vollendeten 12. Lebensjahr ist die Hälfte des 
jeweiligen Wertes anzusetzen. Tabakwaren sind in 
den Pauschbeträgen nicht enthalten. Soweit die-
se entnommen werden, sind die Pauschbeträge 
entsprechend zu erhöhen (Schätzung).

 » Bei gemischten Betrieben (Fleischerei/Metzge-
rei oder Bäckerei mit Lebensmittelangebot oder 
Gastwirtschaft) ist nur der jeweils höhere Pausch-
betrag der entsprechenden Gewerbeklasse anzu-
setzen.

Das Bundesministerium der Finanzen hat mit 
Schreiben v. 13.12.2017 (Aktenzeichen IV A 4 – 
S 1547/13/10001-05, DOK 2017/1027262) die für 
das Jahr 2018 geltenden Pauschbeträge für unent-
geltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) bekannt 
gegeben. Danach sind die folgenden Werte für er-
tragsteuerliche sowie umsatzsteuerliche Zwecke an-
zusetzen:

Stellplatzmiete, Aufwendungen für Anwohnerpark-
berechtigungen, Aufwendungen für die Wagenpfle-
ge/-wäsche, Ladestrom. Unberücksichtigt bleiben 
Kosten, die nicht zu den Kfz-Gesamtkosten gehören, 
z.B. Fährkosten, Straßen- oder Tunnelbenutzungs-
gebühren (Vignetten, Mautgebühren), Parkgebühren, 
Aufwendungen für Insassen- und Unfallversicherun-
gen, Verwarnungs-, Ordnungs- und Bußgelder. 

Werden solche vom Arbeitnehmer selbst getragene 
Kfz-Kosten bereits beim Lohnsteuerabzug berück-
sichtigt, so ist Folgendes zu beachten:

 » Im Lohnsteuerabzugsverfahren ist der Arbeitgeber 
zur Anrechnung der individuellen Kfz-Kosten des 
Arbeitnehmers bei der Nutzungswertermittlung 
verpflichtet, wenn sich aus der arbeitsvertrag-
lichen oder einer anderen arbeits- oder dienst-
rechtlichen Rechtsgrundlage nichts anderes er-
gibt.

 » Hierzu hat der Arbeitnehmer gegenüber dem 
Arbeitgeber jährlich fahrzeugbezogen schriftlich 
die Höhe der individuellen Kfz-Kosten und die Ge-
samtfahrleistung des Kfz im Einzelnen umfassend 
darzulegen und belastbar nachzuweisen. Der 
Arbeitgeber hat auf Grund dieser Erklärungen und 
Belege des Arbeitnehmers den Lohnsteuerabzug 
durchzuführen, sofern der Arbeitnehmer nicht er-
kennbar unrichtige Angaben macht. Ermittlungs-
pflichten des Arbeitgebers ergeben sich hierdurch 
nicht. Die Erklärungen und Belege des Arbeitneh-
mers hat der Arbeitgeber im Original zum Lohn-
konto zu nehmen.

 » Es wird aus Vereinfachungsgründen nicht bean-
standet, wenn für den Lohnsteuerabzug zunächst 
vorläufig fahrzeugbezogen die Erklärung des Vor-
jahres zu Grunde gelegt wird.

Alternativ können die vom Arbeitnehmer selbst ge-
tragenen Kosten auch erst bei dessen Einkommen-
steuer-Veranlagung berücksichtigt werden. Dann 
muss der Arbeitnehmer die Nutzungsvereinbarung 
vorlegen und fahrzeugbezogen darlegen, wie der 
Arbeitgeber den Nutzungswert ermittelt und versteu-
ert hat (z.B. Gehaltsabrechnung, die die Ermittlung 
und Besteuerung des Nutzungswerts erkennen lässt 
oder Bescheinigung des Arbeitgebers) sowie schrift-
lich die Höhe der von ihm selbst getragenen individu-
ellen Kfz-Kosten und die Gesamtfahrleistung des Kfz 
im Kalenderjahr umfassend darlegen und belastbar 
nachweisen.

§§ Hinweis:
Der Arbeitnehmer kann selbst getragene Kosten im Rah-
men einer Einkommensteuer-Veranlagung ggf. auch für 
zurückliegende Zeiträume geltend machen, wenn und 
soweit noch eine Änderungsmöglichkeit nach den verfah-
rensrechtlichen Regelungen besteht. Allerdings müssen die 
Kosten nachgewiesen werden.
Bei Anwendung der pauschalen Nutzungswertmethode 
(1 %-Methode zzgl. 0,03 % für Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte) ist zu beachten, dass der 
Nutzungswert auf die tatsächlich entstandenen Kosten be-
grenzt ist. Dies kann z.B. relevant sein, wenn die Entfernung 
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Europäischen Gerichtshof die Frage vorgelegt, 
welche Anforderungen an die Anschrift zu stellen 
sind, damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug 
berechtigt.

 » In der Rechtssache Butin versagte das Finanz-
amt ebenfalls den Vorsteuerabzug mit der Be-
gründung, dass die in den Rechnungen aus-
gewiesene Anschrift unrichtig sei, da sie nur als 
„Briefkastenadresse“ diene. Das Finanzgericht 
Köln gab der Klage unter Ablehnung der Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs statt. Seiner 
Auffassung nach reiche eine Anschrift aus, unter 
der der leistende Unternehmer postalisch erreich-
bar ist. Auf die Revision des Finanzamts hin legte 
der Bundesfinanzhof diese Rechtsfrage ebenfalls 
dem Europäischen Gerichtshof vor.

Der Europäische Gerichtshof bestätigt nun mit Urteil 
vom 15.11.2017 (Rechtssache C-374/16, Geissel 
und C-375/16, Butin) ausdrücklich die Auffassung 
des Finanzgerichts Köln. Der Begriff „Anschrift“ wer-
de allgemein weit verstanden. Er umfasse jede Art 
von Anschrift, einschließlich einer Briefkastenan-
schrift, sofern die Person unter dieser Anschrift er-
reichbar ist. Die Mitgliedstaaten dürfen an die Ord-
nungsmäßigkeit einer Rechnung keine strengeren 
Anforderungen stellen als diejenigen, die sich aus 
dem Unionsrecht ergeben. Die Angaben, die eine 
Rechnung enthalten muss, sollen es den Steuer-
verwaltungen ermöglichen, die Entrichtung der ge-
schuldeten Steuer und ggf. das Bestehen des Vor-
steuerabzugsrechts zu kontrollieren. Daneben dient 
die Angabe der Anschrift des Rechnungsausstellers 
in Verbindung mit seinem Namen und der Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer dazu, eine Verbindung 
zwischen einer bestimmten wirtschaftlichen Trans-
aktion und einem konkreten Wirtschaftsteilnehmer, 
dem Rechnungsaussteller, herzustellen. Die Identi-
fizierung des Rechnungsausstellers ermöglicht eine 
Prüfung, ob der für einen Vorsteuerabzug in Betracht 
kommende Betrag auf Seiten des leistenden Unter-
nehmers steuerlich erfasst und entrichtet wurde. 
Hierfür ist nach der Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs eine Anschrift, unter der wirtschaftliche 
Aktivitäten ausgeübt werden, nicht erforderlich. Dies 
gelte insbesondere dann, wenn die Tätigkeiten auf 
entmaterialisierte Weise unter Verwendung neuer In-
formationstechnologien ausgeübt werden.

§§ Hinweis:
Damit wird die bisherige Rechtsprechung bestätigt, wonach 
an die formalen Voraussetzungen einer umsatzsteuerlichen 
Rechnung keine überspannten Anforderungen zu stellen 
sind. Entscheidend ist, dass aus den Rechnungsangaben 
der leistende Unternehmer identifiziert und ein Bezug zu 
einem konkreten Leistungsaustausch hergestellt werden 
kann und der Unternehmer unter der Anschrift postalisch 
erreichbar ist. Dennoch sollten gerade bei neu aufgenom-
menen Geschäftsbeziehungen die Angaben in Eingangs-
rechnungen sehr sorgfältig geprüft werden.

Gewerbezweig Jahreswert für eine Person ohne 
Umsatzsteuer

 7 % USt 19 % USt
ins- 

gesamt

Bäckerei 1 173 € 391 € 1 564 €

Fleischerei 858 € 833 € 1 691 €

Gast- und Speisewirt-
schaft    

a)  mit Abgabe von kalten 
Speisen 1 085 € 1 047 € 2 132 €

b)  mit Abgabe von kalten 
und warmen Speisen 1 627 € 1 703 € 3 330 €

Getränkeeinzelhandel 101 € 291 € 392€

Café und Konditorei 1 136 € 618 € 1 754 €

Milch, Milcherzeugnisse, 
Fettwaren und Eier (Ein-
zelhandel) 568 € 76 € 644 €

Nahrungs- und Genuss-
mittel (Einzelhandel) 1 098 € 656 € 1 754 €

Obst, Gemüse, Südfrüch-
te und Kartoffeln (Einzel-
handel) 265 € 228 € 493 €

§§ Handlungsempfehlung:
Teilweise sind die Werte gegenüber 2017 deutlich gestie-
gen. Oftmals werden die Pauschalbeträge für Sachentnah-
men monatlich durch automatisch hinterlegte Buchungen 
angesetzt. Ab Januar 2018 sind diese wiederkehrenden 
Buchungen zu überprüfen und ggf. der Buchungsbetrag 
den Änderungen anzupassen.

6. Vorsteuerabzug: Anforderungen an die 
Anschrift des leistenden Unternehmers

Nach Auffassung der Finanzverwaltung und des 
Bundesfinanzhofs berechtigt nur eine Rechnung zum 
Vorsteuerabzug, die eine vollständige Anschrift des 
leistenden Unternehmers enthält. Unter dieser An-
schrift müsse der Unternehmer wirtschaftliche Aktivi-
täten entfalten, eine Briefkastenanschrift reiche nicht. 
Diese Auffassung war allerdings umstritten und wur-
de nun vom Europäischen Gerichtshof dahingehend 
entschieden, dass es nicht erforderlich ist, dass unter 
der in der Rechnung angegebenen Anschrift wirt-
schaftliche Aktivitäten ausgeübt werden.

Insoweit lagen dem Europäischen Gerichtshof zwei 
Verfahren vor:

 » In der Rechtssache Geissel erwarb eine GmbH 
von einer anderen GmbH Kraftfahrzeuge. Das 
Finanzamt versagte den Vorsteuerabzug aus 
den Rechnungen, weil es sich bei der leisten-
den GmbH um eine „Scheinfirma“ handele, die 
unter ihrer Rechnungsanschrift keinen Sitz ge-
habt habe. Das Finanzgericht Düsseldorf bestä-
tigte die Auffassung des Finanzamts. Zwar habe 
sich der statuarische Sitz unter der in den Rech-
nungen angegebenen Adresse befunden, dies 
sei aber ein Briefkastensitz gewesen. Der leisten-
de Unternehmer sei dort nur postalisch erreich-
bar gewesen, habe unter dieser Anschrift jedoch 
keine geschäftliche Tätigkeit ausgeübt. Im Re-
visionsverfahren hat der Bundesfinanzhof dem 

Alle Informationen wurden sorgfältig geprüft. Für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann dennoch 
keine Garantie übernommen werden.
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